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[2] Die zuständigen Behörden können zusätzlich zu den in Unterabsatz 1
genannten Faktoren weitere Faktoren berücksichtigen, wenn sie die Art und
die Höhe bzw. den Umfang von verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Maß-
nahmen festlegen.

Art. 73 Meldung von Verstößen. (1) [1] Die Mitgliedstaaten sorgen dafür,
dass die zuständigen Behörden wirksame Mechanismen schaffen, um die Mel-
dung potenzieller oder tatsächlicher Verstöße gegen die Bestimmungen der
Verordnung (EU) Nr. 600/20141) oder die zur Umsetzung dieser Richtlinie
erlassenen innerstaatlichen Bestimmungen bei den zuständigen Behörden zu
ermöglichen.

[2] Die in Unterabsatz 1 genannten Mechanismen umfassen zumindest Fol-
gendes:
a) spezielle Verfahren für die Entgegennahme der Meldungen potenzieller oder
tatsächlicher Verstöße und für deren Weiterbehandlung, einschließlich der
Einrichtung sicherer Kommunikationswege für derartige Meldungen;

b) einen angemessenen Schutz für die Mitarbeiter von Finanzinstituten, die
Verstöße innerhalb des Finanzinstituts anzeigen, zumindest vor Vergeltungs-
maßnahmen, Diskriminierung oder anderen Arten von unfairer Behandlung;

c) den Schutz der Identität sowohl der Person, die die Verstöße anzeigt, als auch
der natürlichen Person, die mutmaßlich für einen Verstoß verantwortlich ist,
in allen Verfahrensstufen, es sei denn, die Bekanntgabe der Identität ist im
Rahmen weiterer Ermittlungen oder anschließender Verwaltungs- oder Ge-
richtsverfahren nach innerstaatlichem Recht vorgeschrieben.

(2) Die Mitgliedstaaten verpflichten Wertpapierfirmen, Marktbetreiber, ge-
mäß der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 genehmigte Veröffentlichungssysteme
und genehmigte Meldemechanismen, für die gemäß Artikel 2 Absatz 3 der
genannten Verordnung eine abweichende Regelung gilt, Wertpapier- oder
Nebendienstleistungen erbringende oder Anlagetätigkeiten ausübende Kredit-
institute sowie Zweigniederlassungen von Drittlandfirmen, angemessene Ver-
fahren einzurichten, über die ihre Mitarbeiter potenzielle oder tatsächliche
Verstöße intern über einen bestimmten, unabhängigen und eigenständigen
Weg melden können.

Art. 74 Recht auf Einlegung eines Rechtsbehelfs. (1) 1Die Mitgliedstaa-
ten stellen sicher, dass jede Entscheidung, die im Rahmen der Bestimmungen
der Verordnung (EU) Nr. 600/20141) oder im Rahmen der nach dieser Richt-
linie erlassenen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften getroffen wird, ord-
nungsgemäß begründet wird und dem Recht auf Einlegung eines Rechts-
behelfs bei einem Gericht unterliegt. 2Ein Recht auf Einlegung eines Rechts-
behelfs bei einem Gericht besteht auch, wenn über einen Antrag auf Zulassung,
der alle erforderlichen Angaben enthält, innerhalb von sechs Monaten nach
Einreichung nicht entschieden wurde.
(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass eine oder mehrere der folgenden

nach nationalem Recht bestimmten Stellen gemäß dem nationalen Recht im
Interesse von Verbrauchern ebenfalls die Gerichte oder die zuständigen Ver-
waltungsinstanzen anrufen kann bzw. können, um dafür zu sorgen, dass die

1)Nr. 2.
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Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und die nationalen, zur Durchführung dieser
Richtlinie erlassenen Vorschriften angewandt werden:
a) staatliche Stellen oder ihre Vertreter;
b) Verbraucherverbände, die ein berechtigtes Interesse am Schutz der Verbrau-
cher haben;

c) Berufsverbände, die ein berechtigtes Interesse daran haben, sich für den
Schutz ihrer Mitglieder einzusetzen.

Art. 75 Außergerichtliches Verfahren für Verbraucherbeschwerden.
(1) 1Die Mitgliedstaaten stellen die Einrichtung effizienter und wirksamer

Beschwerde- und Schlichtungsverfahren für die außergerichtliche Beilegung
von Streitfällen von Verbrauchern über die von Wertpapierfirmen erbrachten
Wertpapier- und Nebendienstleistungen sicher und greifen dabei gegebenen-
falls auf bestehende Einrichtungen zurück. 2Die Mitgliedstaaten stellen darüber
hinaus sicher, dass alle Wertpapierfirmen einer oder mehreren solcher Einrich-
tungen, die entsprechende Beschwerde- und Schlichtungsverfahren durchfüh-
ren, angehören.
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese Einrichtungen bei der Beile-

gung grenzüberschreitender Streitfälle aktiv mit den entsprechenden Einrich-
tungen in anderen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten.
(3) [1] Die zuständigen Behörden teilen der ESMA die in Absatz 1 genann-

ten Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren mit, die in ihren Rechtsordnun-
gen vorgesehen sind.

[2] Die ESMA veröffentlicht ein Verzeichnis aller außergerichtlichen Streit-
schlichtungsmechanismen auf ihrer Website und aktualisiert es regelmäßig.

Art. 76 Berufsgeheimnis. (1) 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die
zuständigen Behörden, alle Personen, die für diese oder für Stellen, denen nach
Artikel 67 Absatz 2 Aufgaben übertragen wurden, tätig sind oder waren, sowie
die von den zuständigen Behörden beauftragten Wirtschaftsprüfer und Sach-
verständigen dem Berufsgeheimnis unterliegen. 2Diese geben keine vertrauli-
chen Informationen weiter, die sie in ihrer beruflichen Eigenschaft erhalten, es
sei denn in zusammengefasster oder allgemeiner Form, so dass die einzelnen
Wertpapierfirmen, Marktbetreiber, geregelten Märkte oder anderen Personen
nicht zu erkennen sind; davon unberührt bleiben Anforderungen des nationa-
len Straf- oder Steuerrechts oder anderer Bestimmungen dieser Richtlinie oder
der Verordnung (EU) Nr. 600/20141).
(2) Wurde gegen eine Wertpapierfirma, einen Marktbetreiber oder einen

geregelten Markt durch Gerichtsbeschluss das Konkursverfahren eröffnet oder
ihre Zwangsabwicklung eingeleitet, so dürfen vertrauliche Informationen, die
sich nicht auf Dritte beziehen, in zivil- oder handelsrechtlichen Verfahren
weitergegeben werden, sofern dies für das betreffende Verfahren erforderlich
ist.
(3) 1Unbeschadet der Anforderungen des nationalen Straf- oder Steuerrechts

dürfen die zuständigen Behörden oder andere Stellen bzw. andere natürliche
oder juristische Personen als die zuständigen Behörden vertrauliche Informatio-
nen, die sie gemäß dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. 600/2014

1)Nr. 2.
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erhalten, nur zur Wahrnehmung ihrer Verantwortlichkeiten und Aufgaben –
im Falle der zuständigen Behörden – innerhalb des Geltungsbereichs dieser
Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder – im Falle anderer
Behörden, Stellen, natürlicher oder juristischer Personen – für die Zwecke, für
die die Information übermittelt wurde, und/oder bei Verwaltungs- oder Ge-
richtsverfahren, die sich speziell auf die Wahrnehmung dieser Aufgaben bezie-
hen, verwenden. 2Gibt die zuständige Behörde oder andere Behörde, Stelle
oder Person, die die Information übermittelt, jedoch ihre Zustimmung, so darf
die Behörde, die die Information erhält, diese für andere Zwecke verwenden.
(4) 1Vertrauliche Informationen, die gemäß dieser Richtlinie oder der Ver-

ordnung (EU) Nr. 600/2014 empfangen, ausgetauscht oder übermittelt wer-
den, unterliegen den Vorschriften dieses Artikels über das Berufsgeheimnis.
2Dieser Artikel steht dem allerdings nicht entgegen, dass die zuständigen
Behörden im Einklang mit dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU)
Nr. 600/2014 und mit anderen, für Wertpapierfirmen, Kreditinstitute, Pensi-
onsfonds, OGAW, alternative Investmentfonds (AIF), Versicherungs- und
Rückversicherungsvermittler, Versicherungsunternehmen, geregelte Märkte,
Marktbetreiber, zentrale Gegenparteien oder CSD geltenden Richtlinien oder
Verordnungen oder aber mit Zustimmung der die Informationen übermitteln-
den zuständigen Behörde oder der anderen Behörden, Stellen und sonstigen
juristischen oder natürlichen Personen vertrauliche Informationen austauschen
oder solche übermitteln.
(5) Dieser Artikel steht dem Austausch oder der Übermittlung vertraulicher

Informationen, die nicht von der zuständigen Behörde eines anderen Mitglied-
staats empfangen wurden, durch die zuständigen Behörden im Einklang mit
dem jeweils maßgebenden nationalen Recht nicht entgegen.

Art. 77 Beziehungen zu Wirtschaftsprüfern. (1) [1] Die Mitgliedstaaten
sehen zumindest vor, dass jede gemäß der Richtlinie 2006/43/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates1) zugelassene Person, die in einer Wertpapier-
firma, auf einem geregelten Markt oder in einem gemäß der Verordnung (EU)
Nr. 600/20142) zugelassenen APA oder ARM, dem eine Ausnahme nach
Artikel 2 Absatz 3 jener Verordnung gewährt wurde, die in Artikel 34 der
Richtlinie 2013/34/EU bzw. in Artikel 73 der Richtlinie 2009/65/EG be-
schriebenen Aufgaben oder andere gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben erfüllt,
verpflichtet ist, den zuständigen Behörden unverzüglich jeden dieses Unterneh-
men betreffenden Sachverhalt oder Beschluss zu melden, von dem sie bei der
Wahrnehmung dieser Aufgaben Kenntnis erlangt hat und der
a) einen erheblichen Verstoß gegen die Rechts- oder Verwaltungsvorschriften,
die die Zulassungsvoraussetzungen enthalten oder die Ausübung der Tätig-
keit von Wertpapierfirmen regeln, darstellen könnte;

b) den Fortbestand der Wertpapierfirma in Frage stellen könnte;
c) dazu führen könnte, dass der Prüfungsvermerk verweigert oder unter einen
Vorbehalt gestellt wird.

1) Amtl. Anm.: Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai
2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung
der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/
253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87).

2)Nr. 2.
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[2] Diese Person ist ferner zur Meldung jedes Sachverhalts oder Beschlusses
verpflichtet, von dem sie in Ausübung einer der Tätigkeiten gemäß Unterabsatz
1 in einem Unternehmen Kenntnis erlangt, das in enger Verbindung zu der
Wertpapierfirma steht, in der sie diese Tätigkeit ausübt.
(2) Meldet eine im Rahmen der Richtlinie 2006/43/EG zugelassene Person

den zuständigen Behörden nach Treu und Glauben einen der in Absatz 1
genannten Sachverhalte oder Beschlüsse, so stellt dies keinen Verstoß gegen
eine etwaige vertragliche oder rechtliche Beschränkung der Informationswei-
tergabe dar und zieht für diese Person keinerlei Haftung nach sich.

Art. 78 Datenschutz. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei
der oder zur Ausübung der Überwachungsbefugnisse, einschließlich Ermitt-
lungsbefugnissen, gemäß dieser Richtlinie erhoben werden, erfolgt im Einklang
mit den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 95/46/
EG und gegebenenfalls im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 45/2001.

Kapitel II. Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten und der ESMA

Art. 79 Pflicht zur Zusammenarbeit. (1) [1] Die zuständigen Behörden
der einzelnen Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, wann immer dies zur Wahr-
nehmung der in dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. 600/20141)
festgelegten Aufgaben erforderlich ist, und machen dazu von den ihnen entwe-
der durch diese Richtlinie oder die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder das
nationale Recht übertragenen Befugnissen Gebrauch.

[2] Haben die Mitgliedstaaten beschlossen, im Einklang mit Artikel 70 straf-
rechtliche Sanktionen für die Verstöße gegen dort genannten die Bestimmun-
gen niederzulegen, so sorgen sie dafür, dass angemessene Vorkehrungen getrof-
fen werden, damit die zuständigen Behörden über die für die Kontaktaufnahme
mit den zuständigen Justizbehörden innerhalb ihres Hoheitsgebiets notwendi-
gen Befugnisse verfügen, um spezifische Informationen in Bezug auf strafrecht-
liche Ermittlungen oder Verfahren zu erhalten, die aufgrund mutmaßlicher
Verstöße gegen diese Richtlinie und die Verordnung (EU) Nr. 600/2014
eingeleitet wurden, und dasselbe für andere zuständige Behörden und die
ESMA zu leisten, um ihrer Verpflichtung nachzukommen, im Sinne dieser
Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 miteinander sowie mit der
ESMA zu kooperieren.

[3] 1Die zuständigen Behörden leisten den zuständigen Behörden der ande-
ren Mitgliedstaaten Amtshilfe. 2Bei Ermittlungen oder der Überwachung tau-
schen sie insbesondere Informationen aus und arbeiten zusammen.

[4] Die zuständigen Behörden können auch mit den zuständigen Behörden
anderer Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, was die Erleichterung der Einzie-
hung von Geldbußen angeht.

[5] 1Zur Erleichterung und Beschleunigung der Zusammenarbeit und ins-
besondere des Informationsaustauschs benennen die Mitgliedstaaten für die
Zwecke dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 eine einzige
zuständige Behörde als Kontaktstelle. 2Die Mitgliedstaaten teilen der Kommis-
sion, der ESMA und den anderen Mitgliedstaaten die Namen der Behörden

1)Nr. 2.
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mit, die dazu bestimmt sind, die Ersuchen um Austausch von Informationen
oder um Zusammenarbeit gemäß diesem Absatz entgegenzunehmen. 3Die
ESMA veröffentlicht ein Verzeichnis dieser Behörden auf ihrer Website und
aktualisiert es regelmäßig.
(2) Haben die Geschäfte eines Handelsplatzes, der Vorkehrungen in einem

Aufnahmemitgliedstaat errichtet hat, in Anbetracht der Lage an den Wert-
papiermärkten des Aufnahmemitgliedstaats wesentliche Bedeutung für das
Funktionieren der Wertpapiermärkte und den Anlegerschutz in diesem Mit-
gliedstaat erlangt, so treffen die zuständigen Behörden des Herkunfts- und des
Aufnahmemitgliedstaats des Handelsplatzes angemessene Vorkehrungen für die
Zusammenarbeit.
(3) [1] Die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendigen verwaltungstech-

nischen und organisatorischen Maßnahmen, um die Amtshilfe gemäß Absatz 1
zu erleichtern.

[2] Die zuständigen Behörden können für die Zwecke der Zusammenarbeit
von ihren Befugnissen Gebrauch machen, auch wenn die Verhaltensweise, die
Gegenstand der Ermittlung ist, keinen Verstoß gegen eine in dem betreffenden
Mitgliedstaat geltende Vorschrift darstellt.
(4) 1Hat eine zuständige Behörde begründeten Anlass zu der Vermutung,

dass Unternehmen, die nicht ihrer Aufsicht unterliegen, im Hoheitsgebiet eines
anderen Mitgliedstaats gegen die Bestimmungen dieser Richtlinie oder der
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 verstoßen oder verstoßen haben, so unter-
richtet sie die zuständige Behörde des anderen Mitgliedstaats und die ESMA so
genau wie möglich. 2Die unterrichtete zuständige Behörde ergreift geeignete
Maßnahmen. 3 Sie unterrichtet die zuständige Behörde, von der sie die Mit-
teilung erhalten hat, und die ESMA über den Ausgang dieser Maßnahmen und
so weit wie möglich über wesentliche zwischenzeitlich eingetretene Entwick-
lungen. 4Die Befugnisse der zuständigen Behörde, die die Informationen über-
mittelt hat, werden durch diesen Absatz nicht berührt.
(5) [1] Unbeschadet der Absätze 1 und 4 unterrichten die zuständigen Be-

hörden die ESMA und die anderen zuständigen Behörden über die Einzel-
heiten
a) etwaiger Aufforderungen gemäß Artikel 69 Absatz 2 Buchstabe o, die Größe
einer Position oder offene Forderung zu verringern;

b) etwaiger Einschränkungen der Möglichkeiten von Personen, Positionen in
einem Warenderivat einzugehen, gemäß Artikel 69 Absatz 2 Buchstabe p.
[2] Die Unterrichtung beinhaltet gegebenenfalls auch Einzelheiten der Auf-

forderung oder des Verlangens nach Artikel 69 Absatz 2 Buchstabe j einschließ-
lich der Identität der Person bzw. der Personen, an die sie gerichtet wurde, und
die Gründe dafür, sowie den Umfang der gemäß Artikel 69 Absatz 2 Buchstabe
p verhängten Einschränkungen einschließlich der betroffenen Person, der
jeweiligen Finanzinstrumente, etwaiger Beschränkungen der Größe der Posi-
tionen, die diese Person jederzeit halten darf, etwaiger gemäß Artikel 57 ge-
statteter Ausnahmen und der Gründe dafür.

[3] 1Die Unterrichtung erfolgt mindestens 24 Stunden, bevor die Schritte
oder Maßnahmen in Kraft treten sollen. 2 Ist eine Unterrichtung 24 Stunden
im Voraus nicht möglich, kann die zuständige Behörde die Unterrichtung im
Ausnahmefall auch weniger als 24 Stunden vor dem geplanten Inkrafttreten der
Maßnahme vornehmen.
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[4] 1Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, die gemäß diesem Absatz
unterrichtet wird, kann Maßnahmen nach Artikel 69 Absatz 2 Buchstabe o
oder p ergreifen, wenn sie überzeugt ist, dass die Maßnahme notwendig ist, um
das Ziel der anderen zuständigen Behörde zu erreichen. 2Will die zuständige
Behörde Maßnahmen ergreifen, nimmt sie ebenfalls eine Unterrichtung gemäß
diesem Absatz vor.

[5] Betrifft eine Maßnahme nach Unterabsatz 1 Buchstabe a oder b dieses
Absatzes Energiegroßhandelsprodukte, so unterrichtet die zuständige Behörde
auch die durch Verordnung (EG) Nr. 713/2009 gegründete Agentur für die
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER).
(6) Im Hinblick auf Emissionszertifikate arbeiten die zuständigen Behörden

mit den für die Beaufsichtigung der Spot- und Auktionsmärkte zuständigen
staatlichen Stellen sowie mit den zuständigen Behörden, Registerverwaltern
und anderen mit der Überwachung der Einhaltung der Richtlinie 2003/87/EG
betrauten staatlichen Stellen zusammen, um sicherzustellen, dass sie sich einen
Gesamtüberblick über die Emissionszertifikatmärkte verschaffen können.
(7) In Bezug auf Derivate auf landwirtschaftliche Grunderzeugnisse erstatten

die zuständigen Behörden den für die Beaufsichtigung, Verwaltung und Regu-
lierung der landwirtschaftlichen Warenmärkte gemäß der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 zuständigen öffentlichen Stellen Bericht und arbeiten mit
diesen zusammen.
(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte

gemäß Artikel 89 zur Festlegung der Kriterien zu erlassen, nach denen sich
bestimmt, ob die Geschäfte eines Handelsplatzes in einem Aufnahmemitglied-
staat als von wesentlicher Bedeutung für das Funktionieren der Wertpapier-
märkte und den Anlegerschutz in diesem Mitgliedstaat angesehen werden
können.
(9) [1] Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards

aus, um Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für die in Absatz 2
genannten Vorkehrungen für die Zusammenarbeit festzulegen.

[2] Die ESMA legt der Kommission bis zum 3. Januar 2016 diese Entwürfe
technischer Durchführungsstandards vor.

[3] Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1
genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verord-
nung (EU) Nr. 1095/20101) zu erlassen.

Art. 80 Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden bei der
Überwachung, den Überprüfungen vor Ort oder den Ermittlungen.
(1) [1] 1Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann die zuständige

Behörde eines anderen Mitgliedstaats um Zusammenarbeit bei einer Über-
wachung oder einer Überprüfung vor Ort oder einer Ermittlung ersuchen.
2 Im Falle von Wertpapierfirmen, die Fernmitglieder oder ‑teilnehmer eines
geregelten Marktes sind, kann die zuständige Behörde des geregelten Marktes
sich auch direkt an diese wenden, wobei sie die zuständige Behörde des Her-
kunftsmitgliedstaats des Fernmitglieds oder ‑teilnehmers davon in Kenntnis
setzt.

1)Nr. 5.
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[2] Erhält eine zuständige Behörde ein Ersuchen um eine Überprüfung vor
Ort oder eine Ermittlung, so wird sie im Rahmen ihrer Befugnisse tätig, indem
sie
a) die Überprüfungen oder Ermittlungen selbst vornimmt;
b) der ersuchenden Behörde die Durchführung der Überprüfung oder Ermitt-
lung gestattet;

c) Wirtschaftsprüfern oder Sachverständigen die Durchführung der Überprü-
fung oder Ermittlung gestattet.

(2) Mit dem Ziel, die Aufsichtspraktiken anzugleichen, kann die ESMA an
den Tätigkeiten der Aufsichtskollegien, auch in Form von Überprüfungen oder
Ermittlungen vor Ort, teilnehmen, die gemeinsam von zwei oder mehreren
zuständigen Behörden gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) Nr. 1095/20101)
des Europäischen Parlaments und des Rates durchgeführt werden.
(3) [1] Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur

Präzisierung der Informationen aus, die zwischen den zuständigen Behörden
im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Überwachung, bei Überprüfungen
vor Ort oder bei Ermittlungen auszutauschen sind.

[2] Die ESMA legt der Kommission bis zum 3. Juli 2015 diese Entwürfe
technischer Regulierungsstandards vor.

[3] Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1
genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14
der Verordnung (EU) Nr. 1095/010 zu erlassen.
(4) [1] Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards

aus, um Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für die zuständigen
Behörden festzulegen, die bei der Überwachung, bei Überprüfungen vor Ort
oder bei Ermittlungen zusammenarbeiten.

[2] Die ESMA legt der Kommission bis zum 3. Januar 2016 diese Entwürfe
technischer Durchführungsstandards vor.

[3] Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1
genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verord-
nung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

Art. 81 Informationsaustausch. (1) [1] Die gemäß Artikel 79 Absatz 1 die-
ser Richtlinie für die Zwecke dieser Richtlinie und der Verordnung (EU)
Nr. 600/20142) als Kontaktstellen benannten zuständigen Behörden der Mit-
gliedstaaten übermitteln einander unverzüglich die für die Wahrnehmung der
Aufgaben der gemäß Artikel 67 Absatz 1 dieser Richtlinie benannten zuständi-
gen Behörden erforderlichen Informationen, die in den Bestimmungen zur
Durchführung der Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ge-
nannt sind.

[2] Zuständige Behörden, die aufgrund dieser Richtlinie oder der Verord-
nung (EU) Nr. 600/2014 Informationen mit anderen zuständigen Behörden
austauschen, können bei der Übermittlung darauf hinweisen, dass diese nur mit
ihrer ausdrücklichen Zustimmung veröffentlicht werden dürfen, in welchem

1)Nr. 5.
2)Nr. 2.
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Fall sie nur für die Zwecke, für die die Zustimmung erteilt wurde, ausgetauscht
werden dürfen.
(2) 1Die gemäß Artikel 79 Absatz 1 als Kontaktstelle benannte zuständige

Behörde darf gemäß Absatz 1 dieses Artikels und gemäß den Artikeln 77 und 88
empfangene Informationen an die in Artikel 67 Absatz 1 genannten Behörden
weiterleiten. 2Außer in gebührend begründeten Fällen dürfen sie diese Infor-
mationen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Behörden, die sie über-
mittelt haben, und nur für die Zwecke, für die diese Behörden ihre Zustim-
mung gegeben haben, an andere Stellen oder natürliche oder juristische Per-
sonen weitergeben. 3 In diesem Fall unterrichtet die betreffende Kontaktstelle
unverzüglich die Kontaktstelle, von der die Information stammt.
(3) Die in Artikel 71 genannten Behörden sowie andere Stellen oder natürli-

che oder juristische Personen, die vertrauliche Informationen nach Absatz 1
oder nach den Artikeln 77 und 88 erhalten, dürfen diese in Wahrnehmung
ihrer Aufgaben insbesondere nur für folgende Zwecke verwenden:
a) zur Prüfung, ob die Zulassungsbedingungen für Wertpapierfirmen erfüllt
sind, und zur leichteren Überwachung der Ausübung der Tätigkeit, der
verwaltungsmäßigen und buchhalterischen Organisation und der internen
Kontrollmechanismen,

b) zur Überwachung des reibungslosen Funktionierens der Handelsplätze,
c) zur Verhängung von Sanktionen,
d) im Rahmen von Verwaltungsverfahren über die Anfechtung von Entschei-
dungen der zuständigen Behörden,

e) im Rahmen von Gerichtsverfahren aufgrund von Artikel 74,
f) im Rahmen außergerichtlicher Verfahren für Anlegerbeschwerden gemäß
Artikel 75.
(4) [1] Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards

aus, um Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für den Informations-
austausch festzulegen.

[2] Die ESMA legt der Kommission bis zum 3. Januar 2016 diese Entwürfe
technischer Durchführungsstandards vor.

[3] Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1
genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verord-
nung (EU) Nr. 1095/20101) zu erlassen.
(5) 1Weder dieser Artikel noch die Artikel 76 und 88 hindern die zuständi-

gen Behörden, der ESMA, dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken, den
Zentralbanken, dem ESZB und der EZB in ihrer Eigenschaft als Währungs-
behörden sowie gegebenenfalls anderen staatlichen Behörden, die mit der
Überwachung der Zahlungs- und Abwicklungssysteme betraut sind, zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben vertrauliche Informationen zu übermitteln. 2Ebenso we-
nig hindern sie diese Behörden oder Stellen, den zuständigen Behörden die
Informationen zu übermitteln, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß
dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 benötigen.

Art. 82 Bindende Vermittlung. (1) Die zuständigen Behörden können die
ESMA mit Fällen befassen, in denen ein Ersuchen zurückgewiesen wurde oder

1)Nr. 5.
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